
 

 

 
 

 
K U N D M A C H U N G 

 
 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Moosbrunn hat in seiner Sitzung am  
21. Juni 2023 beschlossen, die Verordnung vom 11. Dezember 2002 über die Festset-
zung des Einheitssatzes zur Berechnung der  
 
 

Aufschließungsabgabe 
 

im § 1 wie folgt zu ändern: 
 
 
§ 1   
Der Einheitssatz für die Berechnung der Aufschließungsabgabe wird mit € 680,00 fest-
gesetzt. 
 
§ 4  
Die Änderung der Verordnung tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 
 
 
 

Der Bürgermeister 
 

Dipl.-Ing. Paul Frühling 
 
 

 

 

 
 
Angeschlagen am: 22. Juni 2023  
Abzunehmen am:  7. Juli 2023 
Abgenommen am: 

 


